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(54) Vorrichtung zum Füllen von Säcken

(57) Vorrichtung (1) zum Füllen von Säcken (6) mit
schüttfähigen Gütern (10), mit einem Füllorgan (2) zum
Befüllen der Säcke (6) und mit einer Stützeinrichtung (3)
mit einer Stützfläche (15), um die zu befüllenden Säkke
(6) beim Füllen von unten zu unterstützen. Die Stützein-
richtung (3) kann eine Rütteleinrichtung (12) aufweisen,
um das Füllgut in den Säcken (6) beim Befüllen zu ver-
dichten. Die Stützeinrichtung (3) ist mit einer bewegli-
chen und steuerbaren Abdeckeinrichtung (5) versehen,
die in einer Füllposition (7) die Stützfläche (15) freigibt
und die in einer Abdeckposition (8) die Stützfläche (15)
nach dem Befüllen des Sackes (6) abdeckt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Fül-
len von Säcken mit schüttfähigen Gütern. Insbesondere
betrifft die Erfindung eine Form-Fill-Seal-Maschine zum
Abfüllen von offenen Säcken, bei welcher aus einem Fo-
lienschlauch offene Schläuche geformt und diese mit
schüttfähigen Gütern befüllt und anschließend ver-
schlossen werden.
[0002] Es sind im Stand der Technik unterschiedliche
Füllmaschinen zum Befüllen von offenen Säcken be-
kannt geworden. Zum Füllen von offenen Säcken werden
oft Packmaschinen mit senkrecht angeordneten Füllroh-
ren als Füllorganen verwendet. Bei schüttfähigen Gü-
tern, wie z.B. Granulaten, erreichen solche Packmaschi-
nen eine sehr hohe Abfüllungsrate, die unter anderem
dadurch bedingt wird, dass bei der Abfüllung in offene
Säcke das einzufüllende Material über den gesamten
oder doch nahezu den gesamten Sackquerschnitt ein-
gefüllt werden kann. Deshalb kann mit solch einem Typ
eine Abfüllrate erreicht werden, die pro Füllrohr und Stun-
de erheblich höher liegt als bei anderen Arten von Füll-
maschinen, wie z.B. bei Füllmaschinen für Ventilsäcke.
[0003] Die Sauberkeit beim Abfüllen von schüttfähigen
Gütern und die Sauberkeit der Sackware ist heute ein
wichtiges Thema. Eine besondere Herausforderung
stellt sich hier beim Abfüllen von z.B. pulverförmigen Pro-
dukten in offene Säcke mittels sogenannter Form-Fill-
Seal-Maschinen, denn pulverförmige Produkte haben oft
die Eigenschaft, dass sie auch an senkrechten Wänden
haften bleiben und dann bei jeder Erschütterung nach
unten rieseln.
[0004] Nach unten rieselnde Produktpartikel und Pro-
duktstäube sind z.B. bei der Abnahme eines vollen Sacks
störend, da sich die Partikel auf Maschinenteilen ablegen
und bei späterem Kontakt mit einem Sack diesen da-
durch verschmutzen. Das ist insbesondere bei den oft-
mals verwendeten Säcken aus PE-Folie (Folien aus Po-
lyethylen) ungünstig, da bei denen das Abreinigen von
Stäuben von der Sackaußenseite - durch statische Auf-
ladung bedingt - schwierig ist.
[0005] Um eine guten Füllungsgrad zu erreichen, ist
bei solchen Füllmaschinen eine Stützeinrichtung in Form
eines Sattels zur Unterstützung des zu füllenden Sackes
vorgesehen. Dieser Sattel ist oftmals auch mit einer Ver-
dichtungseinrichtung ausgestattet, da pulverförmige
Produkte einer Verdichtung unterzogen werden müssen,
um einen hohen Füllungsgrad zu garantieren. Die Ver-
dichtung erfolgt beispielsweise während des Füllvorgan-
ges durch Rütteln am Boden des Sackes.
[0006] Wenn nun in der Phase, wenn der volle Sack
abgenommen und der folgende leere Sack noch nicht
aufgesteckt wurde, also in einer Phase wo der Stutzen
frei ist, Produktpartikel und Produktstäube und sonstige
Schmutzpartikel sich auf dem Sattel niederlegen und die-
sen dabei verschmutzen, so arbeiten sich diese beim
Füllen des nächsten Sackes und beim Verdichten des
Füllmaterials in den Sackboden ein.

[0007] Dadurch verschmutzt der Sackboden des
nächsten Sackes. Diese Sackverschmutzung ist prak-
tisch nicht mehr oder nur mit erheblichem Aufwand rei-
nigungsfähig, da sich die Partikel über die Belastung in
das Sackmaterial gedrückt haben.
[0008] Zusammenfassend muss man also feststellen,
dass diese Situation nicht den Kundenerwartungen ent-
spricht.
[0009] Um das Herabrieseln von Füllprodukten zu ver-
hindern, sind deshalb derartige Füllmaschinen schon mit
Absaugeinrichtungen versehen worden, mittels derer in-
nerhalb des Füllstutzens eine nach oben gerichtete Strö-
mung aufgebaut wird, um so die nach unten fallenden
Partikel durch die Strömung umzukehren und nach oben
abzuführen. Das funktioniert, sofern es sich um leichte
Stäube handelt. Manchmal kommt es aber auch zum Lö-
sen von Anbackungen, die auf diese Weise nicht mehr
abzusaugen sind. Es sind auch Stutzenkonstruktionen
bekannt geworden, die einen Klappenverschluss bein-
halten. Diese können aber bei einer Pulverabfüllung nur
unzuverlässig den Stutzen abdichten.
[0010] Es ist deshalb die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine Vorrichtung zum Füllen von Säcken mit
schüttfähigen Gütern zur Verfügung zu stellen, bei der
eine Verschmutzung der Säcke reduziert wird.
[0011] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrich-
tung mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Bevorzugte
Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0012] Die erfindungsgemäße Vorrichtung dient zum
Füllen von Säcken mit schüttfähigen Gütern. Die Vorrich-
tung umfasst wenigstens ein Füllorgan zum Befüllen der
Säcke und wenigstens eine Stützeinrichtung mit einer
Stützfläche, um die zu befüllenden Säkke beim Füllen
von unten zu unterstützen. Die Stützeinrichtung ist erfin-
dungsgemäß mit einer beweglichen und steuerbaren Ab-
deckeinrichtung versehen, die in einer Füllposition die
Stützfläche freigibt und in einer Abdeckposition die Stütz-
fläche Sackes abdeckt. Die Abdeckposition ist z.B. ein-
genommen, wenn kein Sack an dem Füllorgan angeord-
net ist.
[0013] Insbesondere handelt es sich bei der Vorrich-
tung um eine Form-Fill-Seal-Maschine zum Befüllen von
offenen Säcken mit schüttfähigen Gütern, insbesondere
zum Abfüllen von pulverförmigem oder staubenden Füll-
gut.
[0014] Die Erfindung hat viele Vorteile. Erfindungsge-
mäß wird eine Verschmutzung der Stützeinrichtung in
einem erheblichen Ausmaß verhindert, da durch die Ab-
deckeinrichtung die Stützeinrichtung im Wesentlichen
abgedeckt wird. Nach unten rieselnde Stäube und Pro-
duktpartikel lagern sich auf der Oberseite der Abdeck-
einrichtung ab und nicht auf der Stützeinrichtung, so dass
eine Verschmutzung des Sackbodens des folgenden
Sacks vermieden wird.
[0015] Die Abdeckeinrichtung deckt in der Abdeckpo-
sition die Stützfläche vor herabrieselndem Schüttgut ab.
Diese Position wird am Ende des Füllvorgangs bzw. beim
Abnehmen des vollen Sackes eingenommen.
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[0016] Die Abdeckeinrichtung ist insbesondere als Ab-
deckklappe ausgeführt. Erfindungsgemäß wird die Ab-
deckeinrichtung durch eine Steuereinrichtung der Pack-
maschine gesteuert. Vor der Abnahme des Sacks kann
die Abdeckeinrichtung bereits an den Sack angelegt wer-
den und sich mit dem Abziehen des Sacks verschwen-
ken, so dass im Wesentlichen kein Spalt zwischen Sack
und Abdeckeinrichtung auftritt. Eine einfache Realisie-
rung kann Z.B. erfolgen, indem ein pneumatischer An-
trieb für die Bewegung der Abdeckeinrichtung vorgese-
hen ist, der die Abdeckeinrichtung nur mit relativ geringer
Kraft bewegt, so dass die Abdeckeinrichtung schon mit
dem Abtransport des Sacks in die Abdeckposition ver-
fahren werden kann. Die Abdeckeinrichtung kann bei be-
stimmten Ausgestaltungen gegen den Sack stoßen, wo-
bei aber durch die geringe Kraft des Antriebs der Ab-
deckeinrichtung eine Beschädigung des Sackes beim
Kontakt ausgeschlossen ist. Gleichzeitig ist gewährleist,
dass der Kontakt zwischen Abdekkeinrichtung und Sack
bei der Abnahme fortwährend vorliegt, bis der gefüllte
Sack vollständig entfernt ist. Zum Schutz des Sacks und
um einen Spalt zu vermeiden, kann eine Dichtlippe aus
einem Gummimaterial oder dergleichen an der Abdeck-
einrichtung vorgesehen sein. In anderen Ausgestaltun-
gen wird die Abdeckeinrichtung erst verfahren, wenn der
Sack abgenommen wird, so dass ein Kontakt von Sack
und Abdeckeinrichtung im wesentlichen nicht gegeben
ist.
[0017] Vorzugsweise ist die Abdeckeinrichtung an der
Stützeinrichtung befestigt.
[0018] In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin-
dung ist die Abdeckeinrichtung wenigstens in der Ab-
deckposition direkt oberhalb der Stützeinrichtung ange-
ordnet. Das bedeutet, dass ein geringer Abstand zur
Stützeinrichtung vorliegt, um im wesentlichen zu gewähr-
leisten, dass sich auch von der Seite her kein Staub oder
dergleichen auf den Sattel ablegt. Die Abdeckeinrichtung
kann auch glockenförmig gestaltet sein, um einen Stau-
beintritt von der Seite zu verhindern.
[0019] In allen Ausgestaltungen ist es bevorzugt, dass
die Abdeckeinrichtung schwenkbar angeordnet ist. Eine
Schwenkbewegung ist vorteilhaft, da eine Drehbewe-
gung einfach zu realisieren ist.
[0020] Insbesondere ist der Schwenkpunkt an einem
seitlichen Bereich der Abdeckeinrichtung vorgesehen.
Der Schwenkpunkt kann an einem seitlichen Ende der
Abdeckeinrichtung vorgesehen sein. Wenn die Abdeck-
einrichtung zusätzlich an der Stützeinrichtung ange-
bracht ist, ergibt sich eine besonders einfache Schwenk-
bewegung und ein einfacher Aufbau.
[0021] Ein erheblicher Vorteil einer solchen Ausgestal-
tung ist, dass bei der Verschwenkung zur Seite hin die
auf der Oberseite der Abdeckeinrichtung angesammel-
ten Füllmaterialien, Pulver und Stäube zur entfernten
Seite abgeworfen werden, und dann in ein Ableitsystem
gelangen.
[0022] In weiteren bevorzugten Weiterbildungen ist
der Schwenkpunkt unterhalb der Abdeckeinrichtung.

Beispielsweise kann der Schwenkpunkt zentral unter-
halb der Abdeckeinrichtung angeordnet sein und die
Schwenkachse über ein Gestänge oder dergleichen mit
der Abdeckeinrichtung verbunden sein. Eine solche Aus-
gestaltung erlaubt eine kompakte Schwenkbewegung
der Abdekkeinrichtung. Es wird nur wenig Freiraum in
der Höhe benötigt.
[0023] In einer anderen Ausgestaltung kann der
Schwenkpunkt oberhalb der Abdeckeinrichtung liegen.
Dann wird die Abdeckeinrichtung z.B. wie eine Schaukel
über die Stützeinrichtung verschwenkt, um den Staub-
schutz zu bewirken.
[0024] Es ist auch eine lineare Bewegbarkeit der Ab-
deckeinrichtung möglich. Auch kombinierte lineare und
Schwenkbewegungen sind möglich und bevorzugt.
[0025] Die Abdeckeinrichtung kann auch eine verfahr-
bare Jalousie für den Staubschutz umfassen oder als
eine solche ausgeführt sein. Auch ein flexibles und ver-
schwenk- oder verfahrbares Gewebe- oder Folienele-
ment ist möglich.
[0026] Die Stützeinrichtung kann wenigstens eine Rüt-
teleinrichtung aufweisen, um das Füllgut in dem zu be-
füllenden Sack bzw. in den Säcken beim Befüllen zu ver-
dichten. In einer Weiterbildung ist die Stützeinrichtung
der Vorrichtung als Rüttelplatte ausgeführt.
[0027] In allen Ausgestaltungen kann an dem Füllor-
gan eine nach oben gerichtete Luftströmung erzeugbar
sein. Das ist vorteilhaft, um den wesentlichen Anteil der
nach unten fallenden Stäube und kleinere Produktparti-
kel durch den nach oben gerichteten Luftstrom umzu-
kehren und nach oben abzusaugen.
[0028] Beispielsweise kann ein doppelwandiges Füll-
organ verwendet werden, bei dem mit dem inneren Be-
reich gefüllt und mit dem Ringspalt Luft abgesaugt wird.
Beim Füllen selbst wird kontrolliert die durch das Füllgut
verdrängte Luft abgesaugt, um einen Überdruck im Sack
zu vermeiden. Nach abgeschlossenem Füllvorgang wird
mit höherer Leistung Luft bzw. Enstaubungsluft aus dem
Füllorgan abgesaugt, um das Austreten von Staub beim
Abnehmen des Sackes zu reduzieren.
[0029] Ergänzend kann die Vorrichtung an dem Füll-
organ eine Verschlußeinrichtung darstellen, um die Öff-
nung des Füllorgans nach dem Befüllen eines Sackes
zu verschließen. Die Verschlußeinrichtung kann als
Klappe am Stutzen ausgebildet sein und ist über die
Steuereinrichtung steuerbar.
[0030] In allen Ausgestaltungen kann die Stützeinrich-
tung höhenverstellbar vorgesehen sein, um die Stützein-
richtung an den Füllgrad der Säcke und/oder unter-
schiedliche Sackhöhen anzupassen.
[0031] Weitere Vorteile und Anwendungsmöglichkei-
ten ergeben sich aus dem Ausführungsbeispiel, das nun
im Folgenden mit Bezug auf die Figuren beschrieben
wird.
[0032] Darin zeigen:

Fig. 1 eine schematische Teilansicht der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung bei aufgesetztem neuen
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Sack, wobei die Abdeckeinrichtung in Füllposi-
tion ist,

Fig. 2 eine schematische Teilansicht nach Fig. 1 bei
gefülltem Sack, wobei die Abdeckeinrichtung
in Füllposition ist,

Fig. 3 eine schematische Teilansicht nach Fig. 1 di-
rekt nach Abnahme des gefüllten Sackes mit
der Abdeckeinrichtung in Abdeckposition,

Fig. 4 eine schematische Teilansicht nach Fig. 1 beim
Ansetzen eines neuen Sacks mit der Abdeck-
einrichtung in Abdeckposition, und

Fig. 5 eine schematische Teilansicht nach Fig. 1 mit
angesetztem neuen Sack mit der Abdeckein-
richtung in Füllposition.

[0033] Mit Bezug auf die Figuren 1 bis 5 wird nun ein
Ausführungsbeispiel erläutert. In Fig. 1 ist eine Teilan-
sicht der erfindungsgemäßen Füll- bzw. Packmaschine
1 dargestellt, die hier als Form-Fill-Seal-Packmaschine
(FFS-Packmaschine) ausgeführt ist und zum Abfüllen
von offenen Säcken mit schüttfähigen Gütern, wie Gra-
nulaten oder Pulvern oder dergleichen dient.
[0034] An der Packmaschine 1 ist eine Folienrolle
(nicht dargestellt) vorgesehen, von der Schlauchfolie und
insbesondere Seitenfaltenschlauchfolie abgewickelt und
in die Maschine eingezogen wird. In Abstimmung mit der
benötigten Sacklänge wird ein entsprechendes Stück der
Folie abgeschnitten und am unteren Ende verschweißt,
um den offenen Sack 6 herzustellen. Die frische
Schweißnaht wird mit einer geeigneten Schweißnaht-
kühlungseinrichtung abgekühlt, damit der Sack 6 die er-
forderliche Stabilität erlangt. Die Säcke können aber
auch aus einer einfachen Folienbahn hergestellt werden,
die umgelegt, an der Seite verschweißt und längenmäßig
konfektioniert wird. Auch die Zufuhr fertiger Säcke ist
möglich.
[0035] Der leere Sack 6 wird über Greifereinrichtungen
9 (vgl. Fig. 3) gegriffen und an das als Füllstutzen aus-
gebildete Füllorgan 2 der Packmaschine 1 angehängt.
[0036] Oberhalb des Füllorgans 2 sind ein gesteuertes
Dosierorgan und eine Nettowaage mit einem steuerba-
rem Auslass angeordnet. Das Dosierorgan fördert über
einen Schneckentrieb oder eine Dosierklappe oder eine
sonstige Dosiereinheit das abzufüllende Gut in einen
Vorratsbehälter der Nettowaage, bis das abzufüllende
Gewicht in der Nettowaage aufgenommen ist. Die Net-
towaage wiegt nur das Schüttgut und nicht zusätzlich
dazu das Leergewicht des Sackes, wie es bei einer Brut-
towaage erfolgt.
[0037] Das Förderorgan wird über eine Steuereinrich-
tung gesteuert, die das schon vorhandene Gewicht in
dem Vorratsbehälter berücksichtigt, so dass eine genaue
Dosierung möglich ist.
[0038] Wenn der leere Sack 6 in Position an dem Füll-

organ 2 ist und in dem oberhalb des Füllorgans 2 ange-
ordneten Vorratsbehälter eine passende Menge an Füll-
gut 10 vorhanden ist, wird der Auslass des Vorratsbe-
hälters geöffnet und das Füllgut wird in den Sack 6 ge-
leitet, der an seinem oberen Ende über einen Großteil
des Querschnitts geöffnet ist und an dem Füllorgan 2
hängt. Der obere Rand des Sackes 6 wird über Klemm-
einrichtungen an dem Füllorgan befestigt, so dass sich
ein im Wesentlichen dichter Sitz ergibt. Am Füllorgan 2
kann gegebenenfalls noch eine Bruttowaage zur Kon-
trolle vorgesehen sein. Damit ist z.B. ein Sackbruch er-
kennbar, wenn die Abweichung zwischen Soll- und Ist-
gewicht zu groß wird. Möglich ist auch der Einsatz einer
Kontrollwaage zur Kontrolle des Sackgewichts auf dem
Abtransportband.
[0039] Beim Befüllen wird der Sack 6 von unten von
der Stützeinrichtung 3 über den Rütteltisch 4 unterstützt.
Die Höhe des höhenverstellbaren Rütteltischs 4 wird an
den Füllstand des Sackes 6 angepaßt. Um das Füllen
zu beschleunigen wird der Rütteltisch 4 in an sich be-
kannter Weise mittels einer Rütteleinheit 12 in Schwin-
gungen versetzt, die sich auf den zu füllenden Sack 6
übertragen. Dadurch wird das Füllgut 19 in dem Sack
verdichtet und eine optimale Füllgeschwindigkeit er-
reicht, die z.B. 2300 Säcke pro Stunde oder noch mehr
betragen kann.
[0040] Der Zustand mit gefülltem Sack 11 ist in Fig. 2
dargestellt.
[0041] Der gefüllte Sack 11 wird anschließend von
dem Füllorgan 2 abgenommen. Dabei liegt der Füllstut-
zen frei. In dem Füllstutzen anhaftende Partikel und An-
backungen etc. können sich durch die unvermeidlich auf-
tretenden Erschütterungen und Vibrationen im Füllstut-
zen lösen und rieseln nach unten.
[0042] Durch die hier als Abdeckklappe 5 ausgeführte
Abdeckeinrichtung, die sich in der Darstellung nach Fig.
3 in der Abdeckposition 8 befindet, werden die herunter
rieselnden Produktpartikel 10 aufgefangen. Die Staub-
und Produktpartikel 10 gelangen nicht auf die Stützfläche
15 des Rütteltisches 4, sondern lagern sich auf der Ober-
seite 20 der Abdeckeinrichtung 5 ab.
[0043] Die Abdeckklappe 5 ist hier um die an der Seite
18 der Abdeckklappe 5 gelegene Schwenkachse 14
drehbar gelagert und kann wenigstens zwischen der in
Fig. 3 dargestellten Abdeckposition 8 und der in Fig. 1
dargestellten Füllposition 7 verschwenkt werden. Dazwi-
schen ist insbesondere auch die Einnahme von Zwi-
schenpositionen möglich. So ist es bevorzugt, dass die
Abdeckklappe 5 bei der Abnahme des gefüllten Sackes
11 an der Seite des Sackes anliegt, so dass kein Spalt
nach unten entsteht, während der Sack abgenommen
wird. Die Abdeckklappe 5 wird dann insbesondere syn-
chron mit dem gefüllten Sack 11 weiterbewegt, so dass
sich die Abdeckklappe 5 bei vollständig entferntem Sack
11 in der Abdeckposition 8 befindet.
[0044] Die obere Öffnung 6b des gefüllten Sackes 11
wird verschweißt und der Sack 11 wird weiter transpor-
tiert.
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[0045] Bis der nächste leere Sack 6 angesetzt wird,
kann durch die direkt oberhalb des Rütteltisches 4 an-
geordnete Abdeckklappe 5 eine im Wesentlichen voll-
ständige Abdeckung der Oberseite bzw. Stützfläche 15
des Rütteltisches 4 erreicht werden, so dass keine Pro-
duktpartikel 10 auf den Rütteltisch 4 gelangen können.
Da solche FFS-Maschinen oftmals ein geschlossenes
Gehäuse aufweisen und zu allen Seiten von (transpa-
renten) Wänden umgeben sind, legt sich auch sonst kein
Staub auf dem Rütteltisch 4 ab.
[0046] Das Ansetzen eines nächsten leeren Sackes 6
ist in Fig. 4 dargestellt. Über eine um eine Schwenkachse
13 schwenkbare Sacktransporteinrichtung mit Greifern
9 wird der folgende leere Sack 6 in Richtung des Pfeils
16 auf das Füllorgan 2 verschwenkt. Dabei können ge-
gebenenfalls noch Partikel aus dem Füllorgan 2 austre-
ten, die herabrieseln. Ein Teil der herabrieselnden Par-
tikel 10 fällt noch auf die sich noch in Abdeckposition 8
befindende Abdeckklappe 5, während ein weiterer Teil
eventuell schon in die obere Öffnung 6b des anzuhän-
genden Sacks 6 fällt, der ja schon geöffnet ist, um an
den Füllstutzen angehängt zu werden.
[0047] Dadurch, dass die Abdeckklappe 5 in der Ab-
deckposition 8 verbleibt, wird sicher gestellt, dass keine
herabrieselnden Staub- oder Produktpartikel auf die
Stützfläche 15 des Rütteltisches 4 fallen, die ja gleich-
zeitig auch Kontaktfläche mit dem Sackboden 6a beim
Rüttelvorgang ist. Eine mit Produktpartikeln 10 verunrei-
nigte Stützfläche 15 würde dazu führen, dass sich die
Produktpartikel in den Sackboden 6a einarbeiten. Das
würde zu einer unerwünschten Verschmutzung der Säk-
ke 11 führen, die hier durch die vorliegende Erfindung
weitgehend vermieden werden kann.
[0048] Erst wenn sich der neue leere Sack 6 unter dem
Füllorgan 2 befindet und kein Füllmaterial 10 mehr aus
der Öffnung des Füllorgans 2 auf den Rütteltisch 4 fallen
kann, wird die Abdeckklappe 5 in die Füllposition 7 ver-
fahren.
[0049] Das Verschwenken der Abdeckklappe 5 von
der Abdeckposition 8 in die Füllposition 7 erfolgt erst
dann, wenn der neue leere Sack 6 an dem Füllorgan 2
hängt. Um eine Verschmutzung des Sackbodens 6a
durch auf der Abdeckklappe 5 vorhandene Partikel zu
vermeiden, könnte der Rütteltisch zusätzlich so weit nach
unten verfahren werden, dass ein Kontakt nicht auftritt.
[0050] Erfindungsgemäß wird ein sauberer Rütteltisch
4 mit einer sauberen Stützfläche 15 erzielt, so dass beim
Füllen des nächsten leeren Sackes 6 eine Verschmut-
zung des Sackbodens 6a durch eine verschmutzte Rüt-
telplatte 4 ausgeschlossen werden kann.
[0051] Anschließend wird die Abdeckklappe 5 aus der
Abdeckposition 8 in Richtung des Pfeils 17 in die Füllpo-
sition 7 verschwenkt. In der Füllposition 7 werden die auf
der Oberseite 20 der Abdeckklappe 5 vorhandenen Par-
tikel 10 abgeworfen. Nach Freigabe des Rütteltisches
wird der nächste Füllvorgang gestartet.
[0052] Beim Verschwenken der Abdeckklappe 5 aus
der Abdeckposition kann zunächst auch noch eine dritte

Abwurfposition eingenommen werden, in der die auf der
Oberfläche der Abdeckklappe vorhandenen Partikel 10
besonders gut abgeworfen werden können, bevor dann
die Füllposition 7 eingenommen wird.
[0053] In allen Ausgestaltungen kann die Abdeckklap-
pe 5 auch als sonstige Schutzklappe ausgeführt sein.
Die Abdeckeinrichtung kann auch verfahrbare Jalousie
ausgeführt sein. Auch ein verfahrbares Element mit einer
Folien- oder Stoffbespannung kann als Abdeckeinrich-
tung eingesetzt werden.

Bezugszeichenliste:

[0054]

1 Füllmaschine
2 Füllorgan
3 Stützeinrichtung
4 Rütteltisch
5 Abdeckklappe
6 leerer Sack
6a Sackboden
6b Sacköffnung
7 Füllposition
8 Abdeckposition
9 Greifer
10 Produktpartikel
11 gefüllter Sack
12 Rütteleinheit
13 Schwenkachse
14 Schwenkachse
15 Stützfläche
16 Pfeil
17 Pfeil
18 Seite
19 Füllgut
20 Oberseite

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum Füllen von Säcken (6) mit
schüttfähigen Gütern (10), mit wenigstens einem
Füllorgan (2) zum Befüllen der Säcke (6) und mit
einer Stützeinrichtung (3) mit einer Stützfläche (15),
um die zu befüllenden Säcke (6) beim Füllen von
unten zu unterstützen, und
wobei die Stützeinrichtung (3) mit einer beweglichen
und steuerbaren Abdeckeinrichtung (5) versehen ist,
die in einer Füllposition (7) die Stützfläche (15) frei-
gibt und
in einer Abdeckposition (8) die Stützfläche (15) nach
dem Befüllen des Sackes (6) abdeckt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Abdeckein-
richtung (5) an der Stützeinrichtung (3) befestigt ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Ab-
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deckeinrichtung (5) wenigstens in der Abdeckposi-
tion (8) direkt oberhalb der Stützeinrichtung (3) an-
geordnet ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Abdeckeinrichtung (5) schwenk-
bar angeordnet ist.

5. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch,
wobei der Schwenkpunkt (14) an einem seitlichen
Bereich (18) der Abdeckeinrichtung (5) vorgesehen
ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 4 oder 5, wobei der Schwenkpunkt (14) un-
terhalb der Abdeckeinrichtung (5) liegt.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 4 oder 5, wobei der Schwenkpunkt (14)
oberhalb der Abdeckeinrichtung (5) liegt.

8. Vorrichtung nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Abdeckeinrichtung (5)
linear beweglich angeordnet ist.

9. Vorrichtung nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Abdeckeinrichtung (5)
eine Jalousie umfasst.

10. Vorrichtung nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Stützeinrichtung (3)
eine Rütteleinrichtung (12) aufweist, um das Füllgut
(10) in den Säcken (6) beim Befüllen zu verdichten.

11. Vorrichtung nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei an dem Füllorgan (2) eine
nach oben gerichtete Luftströmung erzeugbar ist.

12. Vorrichtung nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Stützeinrichtung (3)
höhenverstellbar vorgesehen ist.

13. Vorrichtung nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei ein gesteuertes Dosier-
organ und eine Nettowaage mit steuerbarem Aus-
lass vorgesehen sind.

14. Vorrichtung nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Abdeckeinrichtung (5)
als Abdeckklappe ausbildet ist.
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